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(6Ob522/86)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1950

Norm

EheG §55 e3

EheG §61 Abs2

Rechtssatz

Widerspricht der beklagte Ehegatte unter Berufung auf das Verschulden des die Scheidung begehrenden Ehegatten

der Scheidung, so liegt darin zugleich der Antrag auf Schuldigerklärung des Klägers für den Fall der Scheidung, sofern

sich nicht im Einzelfalle ergibt, daß ein solcher Antrag absichtlich unterlassen wurde.
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